
149 1. Abschnitt — Straftaten gegen das sozialistische Eigentum §  157

F ür den Bereich des Kommissionshandels bleiben gemäß § 4 Abs. 2 
der KommissionshandelsVO vom 26. 5. 1966 (GBL II S. 429 ff.) die zum 
V erkauf übergebenen W aren bis zur V eräußerung an die p rivaten  Ab
nehm er (Bürger) im  Eigentum  des sozialistischen H andelsunternehm ens 
und K om m ittenten. Die h ierfü r erzielten Erlöse sind nach dieser Bestim 
m ung gleichfalls sozialistisches Eigentum. Sozialistisches E igentum  sind 
gem äß § 7 Abs. 2 des M usterkom m issionshandelsvertrages (GBl. II 1966 
S. 437) auch vom sozialistischen Handelsorgan dem  Kommissionshandel 
übergebene A usrüstungsgegenstände. Die vom K om m issionshandel zur 
Sicherung der Kom m issionsware dem  sozialistischen Handelsorgan ge
stellte K aution berechtigt nicht zur W aren- oder G eldentnahm e (§15 
Abs. 1 der 1. DB zur Kom m issionshandelsVO vom 26. 5.1966 — GBl. II 
S. 432). F ü r den Zeitraum  vor dem  1.7.1966 gelten fü r das V erhältnis 
zwischen sozialistischen H andelsbetrieben (HO oder Konsumgenossen
schaft) und K om m issionshändlern grundsätzlich die Bestim m ungen der 
§§ 383 bis 406 HGB und ergänzend die Vorschriften über den A uftrag 
(§§ 663 bis 675 BGB).

Zur B eantw ortung der strafrechtlich bedeutsam en Frage, ob sozia
listisches, ihm  gleichzustellendes oder privates bzw. persönliches Ver
mögen (Eigentum) durch eine bestim m te S tra fta t angegriffen w urde, ist 
jeweils von den konkreten Rechtsverhältnissen auszugehen. Diese Vor
fragen sind nach den allgem einen G rundsätzen zu k lären. Dazu gehören 
insbesondere solche Fragen, ob fü r den betreffenden Betrieb Eigentum 
entstanden, ob ein Eigentum sübergang vorgenom m en w orden ist bzw. 
w ann der Eigentumswechsel stattgefunden hat.

So geht z. B. das zum  Zwecke der Ü berw eisung oder der E inzahlung 
auf ein Postsparkonto eingezahlte Geld m it der A nnahm e durch die Post
angestellten (Einigung und Übergabe hinsichtlich der Geldscheine bzw. 
-m ünzen gern. § 929 BGB) in staatliches E igentum  über (vgl. OG St Bd. 5 
S. 191, ähnlich BG K arl-M arx-S tadt, N J 1959, S. 181); bei einem  K assierer 
einer gesellschaftlichen O rganisation gegen Q uittung bzw. B eitragsm arken 
abgeführte Beitragsgelder gehen m it der Ü bergabe in sozialistisches Eigen
tum  über; an M itarbeiter der sozialistischen H andelseinrichtungen z. B. 
fü r  W aren oder Speisen gezahlte G eldbeträge gehen in diesem Augenblick 
in sozialistisches E igentum  über. Besondere Problem e entstehen dort, wo 
sozialistisches und persönliches Eigentum, nam entlich an Geldscheinen 
bzw. -m ünzen, nicht auseinandergehalten w ird, z. B. bei H andelsangestell
ten, die m it der Bezahlung der W aren bzw. Speisen auch Trinkgelder 
entgegennehm en, ohne diese sofort auszusondern, oder bei einem  G ruppen
kassierer einer gesellschaftlichen Organisation, der — auch aus G ründen 
des Geldwechsels — die vereinnahm ten Beitragsgelder nicht von seinem 
persönlichen Geld trennt. Nach § 948 BGB entsteh t durch solche V er
mischung, ohne daß eine Eigentum sform  untergeht, anteilm äßiges Eigen
tum , so daß derjenige, der sich unrechtm äßig m ehr als seinen A nteil 
entnim m t, regelm äßig anderes, h ier insbesondere sozialistisches Eigentum 
schädigt und dem entsprechend strafrechtlich zur V erantw ortung gezogen 
w erden kann  (OG N J 1965, S. 296).


